
 

  Die STADT ARNSBERG informiert 
 

 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Arnsberg 

für die Jahre 2026 und 2027 

 

 

1. Haushaltssatzung der Stadt Arnsberg für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 

 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Arnsberg mit Beschluss vom 19.03.2026 

folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1  

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre  2026 und 2027, 

der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entste-

henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 

notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  

im Ergebnisplan mit                                                                          

dem Gesamtbetrag der Erträge auf  268.928.090 € 284.611.290 € 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  295.454.820 € 301.847.710 € 

abzüglich globaler Minderaufwand von      5.810.000 €     5.930.000 €

  

somit auf (Jahresergebnis) -20.716.730 € -11.306.420 € 
  

im Finanzplan mit  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  255.020.960 € 269.691.460 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf  272.224.820 € 278.738.810 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  

Investitionstätigkeit auf  31.953.220 € 47.042.380 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  

Investitionstätigkeit auf  55.684.070 € 68.075.300 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  

Finanzierungstätigkeit auf  68.975.010 € 63.195.270 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  

Finanzierungstätigkeit auf  8.040.300 € 13.115.000 € 

festgesetzt.  

  

 



§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme  

in den Haushaltsjahren 2026  und 2027 

für Investitionen erforderlich ist, wird auf  40.321.000 € 42.131.000 € 

festgesetzt. 

 

§ 2 a 

Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung  

der Ausleihungen an städtische Beteiligungen in den Haushaltsjahren 2026  und 2027 

erforderlich ist, wird auf  4.500.000 €    0 €  

festgesetzt. 

 

Bis zu dieser Höhe können die Ansätze für Ausleihungen erhöht werden. Alle hieraus resultierenden 

Ansatzanpassungen gelten nicht als über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Aufwendun-

gen und führen nicht zu einer Nachtragspflicht nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 und 3 GO NRW. 

 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,  

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 

Jahren erforderlich ist, wird in den Haushaltsjahren  2026  und 2027 

auf  98.225.600 €  52.037.000 € 

festgesetzt. 

 

§ 4 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des  

voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird in 2026  und 2027 

auf  474.881,84 € 0 € 

und der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im 

Ergebnisplan wird  

auf 20.241.848,16 € 11.306.420,00 € 

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des  

voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird  

auf 0 € 0 € 

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund der  

Verrechnung von bilanziellen Verlustvorträgen aus Vorjahren wird  

auf 0 € 0 € 

festgesetzt. 

 

 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung  

in Anspruch genommen werden dürfen, wird in den Haushaltsjahren  2026  und 2027 

auf  200.000.000 € 180.000.000 € 

festgesetzt. 

 



§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für die Jahre 2026 und 2027 richten sich nach der jeweili-

gen Hebesatz-Satzung und werden wie folgt festgesetzt:   

1. Grundsteuer* 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf  309 v.H. 

1.2 für die Grundstücke differenziert nach 

  a) Wohngrundstücken (Grundsteuer B) auf 649 v.H. 

  b) Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) auf 918 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer** auf  469 v.H. 

 

*Satzung zur Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer vom 16.12.2024 aufgrund Ratsbeschluss 

vom 12.12.2024 

**Satzung zur Festsetzung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer vom 16.12.2024 aufgrund Ratsbe-

schluss vom 12.12.2024 

 

 

§ 7 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2036 wiederhergestellt. 

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausfüh-

rung des Haushaltsplans umzusetzen. 

§ 8
 

Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen wird für Baumaßnahmen und Grunderwerb auf 200.000 

€ und für sonstige Beschaffungen auf 10.000 € festgesetzt. Investitionen, die diese Wertgrenzen über-

steigen, werden in den Teilfinanzplänen B als Einzelmaßnahmen ausgewiesen. 

§ 9
 

Flexible Haushaltsführung/Budgetierung 

1. Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO  

a. Alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnisplanes auf Ebene der Produkt-

bereiche bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berech-

tigen zu Mehraufwendungen im Budget.  

Ausgenommen von dieser Regelung sind  

- nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. interne Leistungsverrechnungen, 

Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Wertberichtigungen), die allesamt in den jewei-

ligen Konten untereinander deckungsfähig sind,  

- zweckgebundene Erträge sowie die entsprechenden Aufwendungen, 

- Verrechnungen mit den Technischen Dienste, die unabhängig vom Teilergebnisplan für ge-

genseitig deckungsfähig erklärt werden, 

- Personalaufwendungen, die zentral durch das Personalbüro bewirtschaftet werden. Sie wer-

den untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Inanspruchnahme der De-

ckungsfähigkeit zu anderen Aufwendungen bedarf der Zustimmung des Stadtkämmerers. 

 

b. Alle innerhalb eines Teilfinanzplanes auf Ebene der Produktbereiche abgebildeten investiven 

Ein- und Auszahlungen bilden ein Budget. Damit sind sie auch gegenseitig deckungsfähig. 



Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget.   

 

2. Weitere Deckungsvermerke  

 

a. Alle Teilergebnispläne eines Referats, Dezernats oder Geschäftsbereichs werden für gegen-

seitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge innerhalb der Teilergebnispläne eines Referats, De-

zernats oder Geschäftsbereichs können für Mehraufwendungen innerhalb dieser Teilergeb-

nispläne verwendet werden.  

b. Innerhalb des Finanzplanes werden alle nicht investiven Auszahlungen für gegenseitig de-

ckungsfähig erklärt. 

c. Alle investiven Auszahlungen eines Referats, Dezernats oder Fachbereichs werden für gegen-

seitig deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus bilden alle investiven Maßnahmen, die in den 

einzelnen Produkten veranschlagt sind, deren Ausführung jedoch durch den Fachdienst 4.4 

Gebäudemanagement erfolgt, ein Budget. Gleiches gilt für die Anschaffung von Hard- und 

Software durch den Fachdienst 7.3 IT-Service und für Grundstückserwerbe durch den Fach-

dienst 4.1 Stadtentwicklung/Stadterneuerung. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraus-

zahlungen in diesen Budgets.  

d. Alle investiven Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Rathausprojekt Arnsberg werden 

für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen 

in diesen definierten Deckungskreisen. 

e. Darüber hinaus sind die Aufwendungen/Investitionen/Auszahlungen aller Teilfinanz- und Teil-

ergebnispläne deckungsfähig zu den Projekten und Maßnahmen im Rahmen von Klimaschutz 

und Digitalisierung. Über entsprechende Mittelverschiebungen im Rahmen von gemeinsam 

durchgeführten Projekten entscheidet der Kämmerer im Einvernehmen mit den Referats-, De-

zernats- und Geschäftsbereichsleitungen. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlun-

gen in diesen definierten Deckungskreisen. 

3. Alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 KomHVO 

übertragbar. Über die Übertragung von Ermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr ent-

scheidet der Stadtkämmerer entsprechend der durch den Bürgermeister mit Zustimmung des 

Rates geregelten Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen. 

4. Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, die in der Bewirtschaftung des Fachdienstes 

Personal stehen, sind zu allen Aufwendungen und nicht investiven Auszahlungen gegenseitig 

deckungsfähig. Über die Inanspruchnahme einer Deckung entscheidet der Stadtkämmerer. 

5. Für unvorhergesehene Inanspruchnahmen von Bilanzpositionen der Passivseite der Bilanz 

(Rückstellungen, Rückzahlungen Landesmittel oder Beiträge, Verbindlichkeiten, u. ä.) wird der 

Stadtkämmerer ermächtigt, vorab die notwendigen Auszahlungsmittel in der Finanzrechnung 

außerplanmäßig bereitzustellen. Über die Bereitstellung ist der Rat kurzfristig zu informieren. 

6. Die im Teilfinanzplan B bei einzelnen Investitionsmaßnahmen veranschlagten Verpflichtungs-

ermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen 

werden. Über das über- bzw. außerplanmäßige Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen 

entscheidet der Stadtkämmerer. Der in § 3 dieser Satzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-

pflichtungs-ermächtigungen darf nicht überschritten werden. 

 

 

§ 10 

1. Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn 

 

a) sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblich höherer Jahresfehlbe-

trag als geplant von mehr als 4 % der Gesamtausgaben des Haushaltes entstehen wird und 



der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden 

kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 GO NRW), 

b) bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzel-

nen Haushaltspositionen in Höhe von insgesamt mehr als 2 % der Gesamtaufwendungen 

oder Gesamtauszahlungen des Haushalts geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 2 i. V. 

mit Abs. 3 GO NRW), 

c) Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Einzelfall mit einem Zuschuss-

bedarf von mehr als 350.000 € geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Ziff. 3 i. V. mit Abs. 3 GO 

NRW). 

 

2. Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben (§ 83 Abs. 2 GO NRW), wenn sie 

 a) auf gesetzlicher oder vertraglicher  

  Grundlage beruhen und im Einzelfall  

  bei einem Haushaltsansatz bis zu 300.000 €  nicht mehr als 60.000 € 

  und bei einem Haushaltsansatz über 300.000 €  nicht mehr als 20 % des Ansatzes,  

                           höchstens jedoch 180.000 € betra-

gen, 

 

b) im Übrigen im Einzelfall 

 bei einem Haushaltsansatz bis zu  60.000 €   nicht mehr als 6.000 € 

 und bei einem Haushaltsansatz über  60.000 €  nicht mehr als 10 % des Ansatzes, 

    höchstens jedoch 25.000 € betragen. 

 

§ 11 

Die im Stellenplan für Beamtinnen und Beamte ausgewiesenen Stellen können auch mit Beschäf-

tigten entsprechender Entgeltgruppe nach dem TVöD besetzt werden. Die im Stellenplan für Be-

schäftigte ausgewiesenen Stellen können auch mit Beamtinnen und Beamten entsprechender Be-

soldungsgruppe besetzt werden. 

 

Die im Stellenplan mit einem Vermerk “k.w.” (künftig wegfallend) versehenen Stellen sind beim Frei-

werden nicht wieder zu besetzen. Die im Stellenplan mit einem Vermerk “k.u.” (künftig umzuwan-

deln) versehenen Stellen sind beim Freiwerden – d.h. sowohl beim Ausscheiden als auch bei der 

Einweisung des Stelleninhabers in eine andere Planstelle – nach sachgerechter Bewertung unter 

Beachtung der für Beamte ggf. vorgeschriebenen Stellenobergrenzen bzw. der für tariflich Beschäf-

tigte durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umzuwandeln. 

 

   

 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung / Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hier-

mit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Hochsauer-

landkreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Hochsauerlandkreis am 27.03.2026 ange-

zeigt worden. Mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 27.04.2026 bestehen keine aufsichtsbe-

hördlichen Bedenken gegen die Ausführung der angezeigten Pläne. Zudem wurde das am 

19.03.2026 beschlossene Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 Abs. 2 GO NRW und der Ausgleich 

der nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckten Jahresfehlbeträge in den Haushaltsjahren 2026 

und 2027 durch Vortrag (§75 Abs. 4 S. 1 GO NRW) sowie der Ausgleich der geplanten Fehlbeträge 

in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2028-2030 ebenfalls durch Vortrag ge-

nehmigt (§84 Abs. 2 GO NRW). 

 

Der Haushaltsplan steht im Internet unter https://www.arnsberg.de/finanzen/ zur Verfügung. 

  

https://www.arnsberg.de/finanzen/


Alternativ liegt die Haushaltssatzung 2026/2027 mit ihren Anlagen vom 19.05.2026 bis zum Ende der 

Auslegung des Jahresabschlusses 2026 

 

von montags bis donnerstags von 08.00 bis 16.00 Uhr 

und freitags  von 08.00 bis 12.00 Uhr 

 

in der Hellefelder Straße 8 (Eingang Ruhrseite), 59821 Arnsberg, Zimmer 1.660, zur Einsichtnahme 

öffentlich aus.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 

b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 

c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Stadt Arnsberg vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt. 

 
 

Arnsberg, den 18.05.2026 

gez. Ralf Paul Bittner 

Bürgermeister 


